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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Lohnvertrag in Hadnden haltet, ist
sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet gere-
gelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen fur alle Arbeiterinnen und
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft auBerdem fir die Betriebsratinnen
und Betriebsrate die Moglichkeit, zusatzlich maBgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschlieBen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsratinnen und Be-
triebsrate der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je starker eine Gewerkschaft ist — also
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt — umso erfolgreicher kénnen
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Armel der Gewerkschaften
sind!

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhdhungen und Verbesserungen bei
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafiir gewinnen kénnen, uns eben-
falls mit ihrer Starke bei den Verhandlungen zu unterstiitzen, hat das fiir
uns alle Vorteile! Denn wir kbnnten noch starker verhandeln, wenn wir noch
mehr wéren — und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen
und Kollegen davon zu Gberzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe,
Bundesverband der Konditoren (Berufsgruppe geman § 49 WKG), 1045
Wien, Wiedner HauptstraBe 63 einerseits und dem Osterreichischen Ge-
werkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-B6hm-
Platz 1, andererseits.

§ 1 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt:

a) Raumlich Fiir das Gebiet der Republik Osterreich.

b) Fachlich Fir alle Betriebe, die der Bundesinnung der Lebensmittelge-
werbe, Bundesverband der Konditoren (Berufsgruppe geman § 49
WKG), angehdren, einschlieBlich jener Betriebe, die als Saisonbetriebe
Gefrorenes erzeugen. Auf mehrfach kollektivvertragsangehdrige Ar-
beitgeber/innen kommen die Bestimmungen des § 9 Arbeitsverfas-
sungsgesetz zur Anwendung. Bei Meinungsverschiedenheiten wird
empfohlen, die zustandigen Kollektivvertragspartner anzuhéren.

c) Personlich Fur alle in diesen Betrieben beschaftigten Arbeiter und Ar-
beiterinnen, einschlieBlich der gewerblichen Lehrlinge, Ladner/innen
und Verkaufshilfskrafte, im Folgenden Arbeithehmer/innen genannt;
mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes
und der kfm. Lehrlinge.

§ 2 Geltungsdauer
Der Kollektivvertrag tritt am 1.1.2012 in Kraft. Er kann unter Einhaltung ei-

ner dreimonatigen Kiindigungsfrist zum Monatsletzten mittels eingeschrie-
benen Briefes geklndigt werden.

§ 3 Arbeitszeit

1. Die wéchentliche Normalarbeitszeit betragt 38,5 Stunden.

2. Die Arbeitswoche beginnt grundsatzlich am Montag 0.00 Uhr.



3. Die Verteilung der wdchentlichen Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeits-
tage erfolgt unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Betriebes
und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, bei Bestehen eines Be-
triebsrates im Einvernehmen zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat
(§ 97 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG), BGBI. Nr. 22/74, in der jeweils
geltenden Fassung).

4. Die wdchentliche Arbeitszeit kann sowohl flr einzelne Betriebe als auch
fir einzelne Betriebsabteilungen auf finf Tage verteilt werden. Die notwen-
digen Vereinbarungen erfolgen bei Bestehen eines Betriebsrates im Ein-
vernehmen zwischen Betriebsleitung und Betriebsrat (§ 97 ArbVG).

5. Die regelméaBige Normalarbeitszeit an Samstagen endet mit der fir
Samstage behdrdlich festgesetzten Ladenschlusszeit. Den Erfordernissen
entsprechend konnen fur diese Arbeitnehmer/innen und fir durchlaufend
(kontinuierlich) arbeitende Betriebe und Schichtbetriebe bzw. Betriebsab-
teilungen abweichende Regelungen getroffen werden.

6. Am 24. Dezember endet die betriebliche Arbeitszeit spatestens um
18 Uhr, am 31. Dezember spatestens um 20 Uhr, fiir die in der Produktion
Beschaftigten jedoch an beiden Tagen spatestens um 13 Uhr.

7. Vor- und Abschlussarbeiten, wie z. B. das Reinigen von Maschinen, Ap-
paraten, Gebrauchsgegenstédnden und des Arbeitsplatzes, gelten als Ar-
beitszeit.

8. Die Normalarbeitszeit kann innerhalb eines Zeitraumes von 26 Wochen
so verteilt werden, dass sie im Durchschnitt die nach Punkt 1. geltende
Normalarbeitszeit nicht Uberschreitet. Die Normalarbeitszeit pro Woche
darf 40 Stunden nicht Gberschreiten und 37 Stunden nicht unterschreiten
(Bandbreite). Diese Regelung ist durch Betriebsvereinbarung, in Betrie-
ben, in denen kein Betriebsrat errichtet ist, schriftlich mit jedem/jeder Ar-
beitnehmer/in zu vereinbaren. Die Verteilung der Normalarbeitszeit ist fur
den gesamten Durchrechnungszeitraum spatestens eine Woche vor Be-
ginn festzulegen. Wéhrend des Durchrechnungszeitraumes gebuhrt der
Lohn fur das Ausmalf3 der durchschnittlichen Normalarbeitszeit.



9. Scheidet der/die Arbeithehmer/in durch Kiindigung seitens des/der Ar-
beitgebers/in, durch Austritt mit wichtigem Grund oder Entlassung ohne
sein/ihr Verschulden aus, gebihrt fur die bis zum Ausscheiden im Verhalt-
nis zur durchschnittlichen Normalarbeitszeit zu viel geleistete Arbeit Uber-
stundenentlohnung, in den anderen Fallen der Stundenlohn.

10. Den im Verhéltnis zu der geleisteten Arbeit bis zum Ausscheiden ge-
genuber der durchschnittlichen Normalarbeitszeit zu viel bezahlten Lohn
hat der/die Arbeitnehmer/in dann zuriickzuzahlen, wenn er/sie selbst kiin-
digt, ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder aus seinem/ihrem Ver-
schulden entlassen wird.

§ 4 Uberstundenarbeit

1. Als Uberstunde gilt jene Arbeitszeit, welche auBerhalb der auf Grundla-
ge der geltenden gesetzlichen wéchentlichen Normalarbeitszeit vereinbar-
ten taglichen Arbeitszeit liegt.

Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit im Sinne des § 3 Ziff. 8 liegen
Uberstunden erst dann vor, wenn die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden
Uberschritten wird.

2. Erforderliche Uberstundenarbeit kann in dem durch das Arbeitszeitge-
setz (BGBI. Nr. 461/69 in der jeweils geltenden Fassung) festgelegten
Rahmen verlangt werden. Die Leistung von Uberstundenarbeit (iber das
durch Gesetz bestimmte Ausmalf3 ist unzuldssig.

3. Uberstunden sind, von unvorhergesehenen Ausnahmeféllen abgese-
hen, rechtzeitig, spatestens am Vortag, anzuklndigen, damit sich die in
Betracht kommenden Arbeitnehmer/innen in ihrer Zeiteinteilung darauf
einstellen kénnen.

4. Die Arbeitnehmer/innen haben fur die im Sinne der Ziff. 2 verlangte und
geleistete Uberstundenarbeit Anspruch auf Uberstundenentlohnung. Die
Uberstundenzuschlage sind im § 8 des Kollektivvertrages geregelt.



5. Wird Zeitausgleich anstelle von Uberstundenzahlung vereinbart, gilt Fol-
gendes:

Uberstunden mit einem Zuschlag von 50 Prozent sind im Verhaltnis 1:1,5,
und solche mit einem Zuschlag von 100 Prozent im Verhaltnis 1:2 abzugel-
ten. Erfolgt eine Abgeltung nur im Ausmalf 1:1, so bleibt der Anspruch auf
Uberstundenzuschlag bestehen. Endet das Arbeitsverhaltnis vor Konsu-
mation der vereinbarten Freizeit, so besteht der Anspruch auf Uberstun-
denentlohnung.

§ 5 Pausen

1. Soweit in gesetzlichen Bestimmungen keine abweichenden Regelun-
gen bestehen, gelten Arbeitspausen nicht als Arbeitszeit.

2. Die Arbeitspausen (ihre zeitliche Lage und Dauer) sind unter BerUlck-
sichtigung der einschlagigen Gesetze, bei Bestehen eines Betriebsrates
im Einvernehmen zwischen der Betriebsleitung und dem Betriebsrat, zu
regeln (§ 97 ArbVG).

3. Zeiten fir die allenfalls erforderliche persdnliche Kérperreinigung wéh-
rend der Arbeitszeit sind, je nach den Erfordernissen, im Betrieb festzule-
gen.

4. Umkleidezeiten:

Diese Regelung gilt nur fir jenen Arbeiternehmer/innen, die aus hygieni-

schen und organisatorischen Grinden verpflichtet sind, die Arbeitsklei-

dung im Betrieb an- und abzulegen (HACCP und IFS Standards):

1. Pro Arbeitstag bzw. Schicht sind bezahlte "Umkleidezeiten" im Gesamt-
ausmaf von acht Minuten zu gewéahren.

2. Kénnen Umkleidezeiten nicht in der Normalarbeitszeit untergebracht
werden gilt:

a) Als Ersatz/Abgeltung fur die Umkleidezeiten sind pro Arbeitstag/
Schicht bezahlte Kurzpausen im Gesamtausmaf von 8 Minuten
zu gewahren.

b) Bereits bestehende freiwillig gewéahrte betriebliche Pausen kénnen
auf diese Kurzpausen angerechnet werden.



c) Kénnen Umkleidezeiten nicht oder nur teilweise Uber solche Kurz-
pausen abgegolten/ausgeglichen werden sind sie bzw. der verblei-
bende Teil auf ein Zeitkonto zu buchen. Die auf diesem Zeitkonto
als Normalarbeitsstunden gebuchten Zeiten sind innerhalb eines
zwolfmonatigen Durchrechnungszeitraumes, im Einvernehmen zwi-
schen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in, durch Zeitausgleich 1:1
auszugleichen. Ist ein Zeitausgleich nicht oder nur teilweise méglich,
sind die Stunden auf diesem Zeitkonto spatestens am Ende eines
zwolfmonatigen Durchrechnungszeitraumes durch Bezahlung 1:1
auszugleichen. Hierbei gilt: Die zur Auszahlung kommenden Stun-
den sind mit einem Teiler (154) aufzuwerten. Es steht aber kein zu-
satzlicher Zuschlag zu.

Der zwolfmonatige Durchrechnungszeitraum kann durch eine Betriebs-
vereinbarung festgelegt werden. Passiert dies nicht, beginnt der Durch-
rechnungszeitraum mit 1. Janner eines jeden Jahres und endet mit
31. Dezember eines jeden Jahres.

Der erste Durchrechnungszeitraum ab Inkraftreten dieses Zusatzkollek-
tivvertrages beginnt mit 1. Oktober 2020 und endet mit 31. Dezember
2020.

Beispielsrechnung:

Monatsgrundlohn/Teiler (154) x auszuzahlende Stunden

€ 1.800/ 154 x 20 Stunden = € 233,77

AusschlieBlich im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber/in und Arbeit-
nehmer/in kébnnen am Ende des Durchrechnungszeitraumes diese
nicht ausgeglichenen Stunden (zum Verbrauch in Zeitausgleich oder ei-
ner spateren Auszahlung) auf ein eigenes Zeitkonto Ubertragen wer-
den. Davor sind diese aber mit dem Teiler (154) aufzuwerten und mit
einem 25%igen Zuschlag zu versehen.

Beispielsrechnung:

Monatsgrundlohn/Teiler (154) +25% x zu Ubertragende Stunden

[(€ 1.800/ 154) + 25%)] x 20 Stunden = € 292,20

Bei Verbrauch oder Auszahlung (wann auch immer diese/r erfolgt) ist
keine weitere Aufwertung durch einen weiteren Teiler oder einen Zu-
schlag vorzunehmen.



3. Details zu den Punkten 1. und 2. kénnen in einer Betriebsvereinbarung
und in Betrieben ohne Betriebsrat mit jedem einzelnen Mitarbeiter gere-
gelt werden.

§ 6 Sonntags- und Feiertagsarbeit

1. Als Sonntags- bzw. Feiertagsarbeit gilt die an Sonntagen bzw. Feierta-
gen in der Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr geleistete Arbeit.

Fir durchlaufend (kontinuierlich) arbeitende Betriebe und Schichtbetriebe
bzw. Betriebsabteilungen kann der Beginn und das Ende der Sonntagsar-
beit bzw. der Feiertagsarbeit im Einvernehmen zwischen Betriebsleitung
und Betriebsrat abweichend festgelegt werden.

2. Arbeiten an Sonntagen und Feiertagen sind nur im Rahmen der jeweils
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zulassig.

3. Fir die Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gelten die Bestimmungen des
Arbeitsruhegesetzes in der jeweils geltenden Fassung. Feiertage sind iSd
§ 7 Arbeitsruhegesetz:

der 1. und 6. Janner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingst-
montag, Fronleichnam, 15. August, 26. Oktober (Nationalfeiertag), 1. No-
vember, 8., 25. und 26. Dezember und der Karfreitag fir die Angehdrigen
der evangelischen Kirche AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der
Evangelisch-methodistischen Kirche.

4. Fur die in Ziff. 3 angefuhrten Feiertage ist aufgrund des ARG das regel-
méaBige Entgelt zu leisten. Als regelmafiges Entgelt gebiihrt jenes Entgelt,
das der/die Arbeitnehmer/in erhalten hatte, wenn die Arbeit nicht infolge ei-
nes Feiertages ausgefallen ware.

5. Feiertage, die auf einen arbeitsfreien Sonntag oder durch eine anders
geartete Verteilung der Arbeitszeit auf einen arbeitsfreien Werktag fallen,
bleiben ohne Vergitung.

6. Arbeitnehmer/innen, die wahrend der Feiertagsruhe beschéaftigt wurden,
haben auBBer dem Entgelt gem. Ziff. 3 noch die im § 8 Ziff. 3 festgelegten
Entgelte zu erhalten.



7. FUr Arbeiten an Sonntagen ist dem/der Arbeitnehmer/in das der Arbeits-
leistung entsprechende Entgelt, zuzlglich eines Zuschlages, zu bezahlen,
der in § 8 Ziff. 2 dieses Kollektivvertrages festgelegt ist.

8. Arbeitnehmer/innen, die nach der fur sie geltenden Arbeitszeiteinteilung
wahrend der Zeit der Wochenendruhe beschaftigt werden, haben an Stelle
der Wochenendruhe Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von
36 Stunden (Wochenruhe). Die Wochenruhe hat einen ganzen Wochentag
einzuschlieBen.

§ 7 Nachtarbeit
1. Als Nachtarbeit gilt die Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr.

2. Nachtarbeit ist nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulas-
sig. Die in diesem Zeitraum geleistete Arbeit ist gemanl den Bestimmungen
des § 8 zuschlagspflichtig.

§ 8 Entgelt fur Uberstundenarbeit, Sonntags-, Feiertags-
und Nachtarbeit

Als Grundlage flr die Berechnung der Grundstunde und des Zuschlages
bei Uberstunden an Werk-, Sonn- und Feiertagen sowie bei der Berech-
nung des Feiertagszuschlages als Entgelt fur geleistete Arbeit gilt 1/167
des Monatsgrundlohnes bzw. 1/38,5 des Wochengrundlohnes.

1. Zuschlage an Werktagen:
a) fir Normaliiberstunden gebiihrt ein Uberstundenzuschlag von. 50 %
b) fir Normalstunden zwischen 22 und 4 Uhr geblihrt ein Zuschlag

1770 75 %
zwischen 20 und 22 Uhr und zwischen 4 und 6 Uhr gebuhrt ein
ZUSCRIAag VON ... 50 %
c) fur Uberstundenarbeit in der Zeit von 20 bis 4 Uhr gebiihrt ein
ZUSChIAg VON ... 125 %
in der Zeit von 4 bis 6 Uhr gebtihrt ein Zuschlag von ............ 100 %
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2. Sonntagszuschlage:
a) fir die ersten acht Sonntagsstunden wahrend der Tageszeit .. 100 %

b) fur dariber hinausgehende Stunden sowie Sonntagsnachtstun-
den (A6 UNr) ... 150 %

c) fur die Zeitvon 20 bis 4 Uhr ... ..o 175 %
3. Feiertagszuschlage:

far die an Feiertagen erbrachten Arbeitsleistungen sind neben dem unge-
kirzten Wochenlohn folgende Zuschldge zu leisten, worin das Entgelt
gem. § 9 Abs. 5 ARG bereits enthalten ist

a) fir Normalstunden...........ooiiiiii i e 100 %
b) fir Nachtstunden in der Zeit zwischen 4 und 6 Uhr .............. 150 %
c) far Nachtstunden in der Zeit zwischen 20 und 4 Uhr............. 175 %
d) FUr UDerstunden ..........cc.oeeeiieeiiiee e 200 %

Als Normalstunden an Feiertagen gelten jene Stunden, die geméf der Ar-
beitszeiteinteilung fir diesen Tag (§ 3) vereinbart sind.

4. Bei etwaigem Zusammentreffen mehrerer Zuschlage schlie3t der
héchste Zuschlag alle anderen aus.

§ 9 Zulagen

1. Fur Arbeiten, die im Vergleich zu den allgemein tblichen Arbeitsleistun-
gen eine auBerordentliche Erschwernis mit sich bringen, wie die Beschi-
ckung und Entleerung begehbarer Tiefkiihlanlagen, erhélt der/die Arbeit-
nehmer/in eine Erschwerniszulage. Die Héhe der Zulage ist im Lohnver-
trag geregelt.

2. Fur Zusteller/innen mit Geldverrechnung kann ein Mankogeld innerbe-
trieblich vereinbart werden. Wenn ein Betriebsrat besteht, im Einverneh-
men mit diesem.

§ 10 Urlaub

1. Alle Arbeitnehmer/innen haben Anspruch auf Urlaub im Sinne des Bun-
desgesetzes betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die
Einflhrung einer Pflegefreistellung (BGBI. Nr. 390/1976 in der jeweils gll-
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tigen Fassung) sowie des Generalkollektivvertrages Uber den Begriff des
Entgeltes vom 1. Marz 1978, abgeschlossen zwischen der Bundeskam-
mer der gewerblichen Wirtschaft und dem Osterreichischen Gewerk-
schaftsbund.

2. Uberstunden gelten im Sinne des Generalkollektivvertrages (ber den
Begriff des Entgeltes dann als regelmaBig, wenn sie in den letzten 13 Wo-
chen (bzw. 3 Monaten oder Kalendervierteljahr) vor Urlaubsantritt durch
mindestens 7 Wochen geleistet wurden. Reicht der Zeitraum von 13 Wo-
chen zur Beurteilung der RegelméBigkeit der verrichteten Uberstunden
nicht aus, so ist der Uberpriifungszeitraum auf max. 1 Jahr zu verlangern.

§ 11 Urlaubszuschuss

1. Neben dem gesetzlich geregelten Urlaubsentgelt gebuhrt den Arbeit-
nehmer/innen pro Kalenderjahr ein Urlaubszuschuss.

2. Der Urlaubszuschuss wird bei Urlaubsantritt ausbezahlt. Bei Teilung des
Urlaubes geblhrt der Urlaubszuschuss bei Antritt des langeren Urlaubstei-
les. Wenn der Urlaub nicht spatestens im September angetreten wird, er-
folgt die Auszahlung mit 1. Oktober.

3. Der Urlaubszuschuss betragt 4 1/3 Wochengrundiéhne (1 Monatsgrund-
lohn).

4. Der Wochengrundlohn (Monatsgrundlohn) ist der Lohn, der sich aus der
fur den/die Arbeithehmer/in geltenden wdchentlichen Normalarbeitszeit er-
gibt, unter Ausschluss aller Zuschlage (z. B. Uberstunden-, Sonn- und
Feiertags- und SEG-Zuschlage). Fiur Lehrlinge wird der Berechnung die
Lehrlingsentschadigung sinngeman zugrunde gelegt.

5. Bei Eintritt wahrend des Jahres sowie bei Lésung des Arbeitsverhaltnis-
ses gebuhrt der entsprechende Anteil des Urlaubszuschusses.
Arbeitnehmer/innen, die bereits den Urlaubszuschuss erhalten haben,
aber noch vor Ablauf des Kalenderjahres ausscheiden, ist der verhaltnis-
manig zu viel bezahlte Anteil, der auf den restlichen Teil des Kalenderjah-
res entféllt, bei der Endabrechnung in Abzug zu bringen.
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Arbeitnehmern/innen, die wahrend des Kalenderjahres eintreten und bis
zum Ende des Kalenderjahres noch nicht urlaubsberechtigt sind, ist der ali-
quote Teil des Urlaubszuschusses am Ende des Kalenderjahres auszube-
zahlen.

6. Bei Beendigung des Lehrverhéltnisses und Ubernahme in den Arbeiter/
innenstand wahrend des Jahres ist der Urlaubszuschuss je mit dem ali-
quoten Teil der Lehrlingsentschadigung und des Arbeiter/innenlohnes zu
berechnen.

7. Ein Anspruch auf Urlaubszuschuss besteht nicht fiir die Dauer der
Wehrdienstleistung (Zivildienst), des Bezuges von Wochengeld gem.
§ 162 ASVG sowie flr die Dauer des Karenzurlaubes gem. Mutterschutz-
gesetz (MSchG) bzw. Vaterkarenzgesetz (VKG).

8. Der Tod des/der Arbeitnehmers/in beseitigt nicht den Anspruch auf je-
nen Teil des Urlaubszuschusses, der dem/der Verstorbenen geblihrt hat-
te.

§ 12 Weihnachtsremuneration

1. Alle Arbeitnehmer/innen erhalten einmal in jedem Kalenderjahr eine
Weihnachtsremuneration.

2. Die Weihnachtsremuneration wird spétestens in der ersten Dezember-
woche ausbezahilt.

3. Die Weihnachtsremuneration betragt 4 1/3 Wochengrundléhne (1 Mo-
natsgrundlohn) in jedem Kalenderjahr.

4. Der Wochengrundlohn (Monatsgrundlohn) ist der Lohn, der sich aus der
fr den/die Arbeitnehmer/in geltenden wéchentlichen Normalarbeitszeit er-
gibt, unter Ausschluss aller Zuschlage (z. B. Uberstunden, Sonn- und
Feiertags- und SEG-Zuschléage). Fur Lehrlinge wird der Berechnung die
Lehrlingsentschadigung sinngeman zugrunde gelegt.
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5. Bei Eintritt wahrend des Jahres sowie bei Losung des Arbeitsverhéltnis-
ses gebuhrt der entsprechende Anteil der Weihnachtsremuneration.
Arbeitnenmern/innen, die bereits die Weihnachtsremuneration erhalten
haben, aber noch vor Ablauf des Kalenderjahres ausscheiden, ist der ver-
héaltnismafig zu viel bezahlte Anteil, der auf den restlichen Teil des Kalen-
derjahres entféllt, bei der Endabrechnung in Abzug zu bringen.

6. Bei Beendigung des Lehrverhéltnisses und Ubernahme in den Arbeiter/
innenstand wahrend des Jahres ist die Weihnachtsremuneration je mit
dem aliquoten Teil der Lehrlingsentschadigung und des Arbeiter/innenloh-
nes zu berechnen.

7. Ein Anspruch auf Weihnachtsremuneration besteht nicht fur die Dauer
der Wehrdienstleistung (Zivildienst), des Bezuges von Wochengeld gem.
§ 162 ASVG sowie flr die Dauer des Karenzurlaubes gem. Mutterschutz-
gesetz (MSchG) bzw. Véaterkarenzgesetz (VKG).

8. Der Tod des/der Arbeitnehmers/in beseitigt nicht den Anspruch auf je-
nen Teil der Weihnachtsremuneration, der dem/der Verstorbenen gebulhrt
hatte.

§ 13 Entgelt bei Arbeitsverhinderung auBerhalb des
Krankenstandes

AuBer in Krankheits- oder Unglicksfallen wird Entgelt noch in folgenden
nachgewiesenen Fallen gewahrt:

a) bei Todesfallen in der engeren Familie Vergitung der notwendig
des/der Arbeitnehmers/in (Eltern, Kinder, versaumten Arbeitszeit nach
Geschwister, Gatte bzw. Gattin, des/der = MaBgabe der Verhaltnisse,
eingetragenen Partners/in bzw. Lebens-  jedoch nur fir hdchstens
geféhrte/in des/der Arbeitnehmers/in) ..... 3 Arbeitstage

Bei Tod der GroB3eltern, Schwiegereltern

und Eltern des/der eingetragenen Part-

ners/in, Enkelkinder, Schwiegersohn,

Schwiegertochter ..., Vergutung fir 1 Arbeitstag
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b) eigene EheschlieBung oder Eintragung im
Sinne des EPG

c) bei Teilnahme an der EheschlieBung oder
Eintragung im Sinne des EPG der eigenen
Kinder (Zieh-, Stief-, Wahlkinder) sowie
der Eltern und Geschwister

d) bei Niederkunft der Ehegattin, Lebensge-
fahrtin oder Partnerin iS des EPG

e) bei Teilnahme an Abordnungen zu Be-
grébnissen, insoweit sie im Einvernehmen
mit der Betriebsleitung erfolgt ...............

f) bei Wohnungswechsel, wenn ein eigener
Hausstand besteht oder ein solcher ge-
grindet wird

g) bei Musterung zum Prasenzdienst.........

h) bei Verhinderung infolge Vorladung der
Sanitatsbehorde zur amtsérztlichen Un-
tersuchung........cooviiiiiiii s

i) bei behdrdlichen oder gerichtlichen Ver-
handlungen, wenn sie nicht eine vom/von
der Arbeitnehmer/in selbst verschuldete
Rechtssache oder privatrechtliche Ange-
legenheiten betreffen und sich der/die Ar-
beitnehmer/in mit der schriftlichen Vorla-
dung ausweisen kann

J) AuslUbung des gesetzlichen Wahlrechtes,
wenn dieses nicht an einem arbeitsfreien
Tag ausgeulbt werden kann.

Jeder Entgeltsanspruch entfallt, wenn der/
die Arbeitnehmer/in fir die Austbung sei-
ner/ihrer blrgerlichen Rechte und Pflich-

ten oder fUr Entsprechung einer Vorladung
eine Entschadigung erhalt (Zeugen/innen,
Geschworenen, Beisitzerlnnengebuhren).

Vergutung fur 2 Arbeitstage

Vergutung fur 1 Arbeitstag

Vergutung fir 1 Arbeitstag

Vergiitung der notwendig
versdumten Arbeitszeit.
Héchstens 1 Arbeitstag
(ohne Uberstunden)

Vergutung fur 2 Arbeitstage
Vergutung fur die
Musterungstage

Vergltung der notwendig
versaumten Arbeitszeit.
Hochstens 1 Arbeitstag
(ohne Uberstunden)

Vergutung: notwendig ver-
sdumte Arbeitszeit bis zur
Hochstdauer der an diesem
Tag festgesetzten Arbeits-
zeit (ohne Uberstunden).

die versdumte Arbeitszeit
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k) bei Elementarereignissen, die das Er- Vergitung der notwendig
scheinen des/der Arbeitnehmers/in am versaumten Arbeitszeit.
Arbeitsort oder dessen/deren Arbeitsleis- Hoéchstens 1 Arbeitstag
tung verhindern ... (ohne Uberstunden)

I) bei Arbeitsausfallen infolge Betriebsstérungen und héherer Gewalt
(ausgenommen Elementarereignissen, wie z. B. Blitz, Erdbeben, Hoch-
wasser) behalt der/die Arbeitnehmer/in, falls er/sie zur Arbeitsleistung
bereit war, auch wenn er/sie nicht zu anderen Arbeiten im Betrieb he-
rangezogen werden kann, den Anspruch auf den vollen Lohn fiir den Tag,
an dem die Betriebsstérung eingetreten ist.

Unter Entgelt ist der auf die versaumte Arbeitszeit entfallende Lohn ohne
Einrechnung der Uberstunden zu verstehen.

§ 14 Aufnahmen und Kiindigungen

Aufnahmen und Kindigungen sowie die Regelung aller sonstigen Perso-
nalangelegenheiten erfolgen unter Berlcksichtigung der Bestimmungen
des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBI. Nr. 22/74, in der jeweils geltenden
Fassung.

§ 15 Losung des Arbeitsverhaltnisses

1. Der erste Monat des Arbeitsverhaltnisses gilt als Probezeit, sofern nicht
schriftlich eine klrzere vereinbart oder eine solche Uberhaupt ausge-
schlossen wurde. Wéhrend der Probezeit kann das Arbeitsverhéltnis von
jedem der Vertragspartner ohne Angabe von Griinden jederzeit geldst
werden. Wahrend der ersten drei Monate kann sowohl der Lehrberechtigte
als auch der Lehrling das Lehrverhaltnis jederzeit einseitig auflésen (§ 15
BAG).

2. Nach der Probezeit sind bei einer Kiindigung durch den Arbeitgeber fol-
gende Kindigungsfristen zu jedem 15. oder Letzten eines Kalendermo-
nats einzuhalten. Die Kindigungsfrist betragt sechs Wochen und erhdht
sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate, nach
dem vollendeten fiinften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten flnf-
zehnten Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten funfundzwanzigsten
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Dienstjahr auf finf Monate. Diese Kiindigungsfristen sind bei Kiindigungen
durch den Arbeitgeber anzuwenden, die nach dem 30. September 2021
ausgesprochen werden.

Mangels einer fir ihn guinstigeren Vereinbarung (Arbeitsvertrag) kann der
Arbeitnehmer nach der Probezeit das Arbeitsverhéltnis zu jedem 15. oder
dem letzten Tag eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonati-
gen Kindigungsfrist 16sen. Diese Kundigungsfrist ist bei Kindigungen
durch den Arbeithehmer anzuwenden, die nach dem 30. September
2021 ausgesprochen werden.

3. Wurde das Arbeitsverhaltnis fir eine befristete Zeit eingegangen, so en-
det dasselbe mit Ablauf der vereinbarten Zeit.

4. Beziglich des Schutzes fur altere Arbeitnehmer/innen wird auf das Ar-
beitsverfassungsgesetz hingewiesen.

5. Bei Beendigung des Arbeitsverhaltnisses ist der/die Arbeitgeber/in ver-
pflichtet, den Arbeitnehmer/innen innerhalb von einer Woche das gebuh-
rende Entgelt zu bezahlen, ein schriftliches Zeugnis auszustellen und
die Arbeitspapiere auszufolgen.

6. Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, die in seinem/ihrem Gewahrsam
befindlichen Werkstlcke, Werkzeuge, Arbeitsunterlagen, Schutzkleidung
und Arbeitskleidung zuriickzustellen.

§ 16 Verfall von Ansprichen

1. Der/die Arbeitnehmer/in hat bei der Bar-Lohnauszahlung sofort den aus-
bezahlten Geldbetrag auf seine ziffernmafBige Richtigkeit zu Uberprifen.
Spater vorgebrachte Reklamationen kénnen nicht mehr geltend gemacht
werden.

2. Bei Ausscheiden aus dem Betrieb hat der/die Arbeithehmer/in alle An-
spruche aus dem Arbeitsverhéltnis innerhalb von 3 Monaten, vom Tage
des Ausscheidens an gerechnet, bei sonstigem Verfall, gegentber dem/
der Betriebsinhaber/in geltend zu machen. Die gleiche Verfallsfrist gilt fur
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allféllige Anspriiche des/der Arbeitgebers/in gegenliber dem/der Arbeit-
nehmer/in.

§ 17 Lohne

Die kollektivvertraglichen Mindestléhne, die Lehrlingsentschadigungssat-
ze sowie allfallige Zulagen sind im Lohnvertrag geregelt.

Werden vom/von der Arbeitgeber/in Kost und Quartier gewéhrt, so kénnen
20 % der Lehrlingsentschadigung vom/von der Arbeitgeber/in einbehalten
werden.

Der/die Arbeithehmer/in hat Anspruch auf eine Ubersichtliche schriftliche
Lohnabrechnung, aus der hervorgeht:

a) die Verrechnungsperiode,

b) Uberstunden,

c) allféllige Zulagen und Zuschlage,

d) allfalliges Urlaubsentgelt bzw. Sonderzahlungen,

e) allfallige Entgeltleistungen infolge Arbeitsverhinderung,

f) Abzlge und deren Bemessungsgrundlage,

g) Aufschlisselung verwendeter Abklrzungen bzw. Codenummern.

§ 18 Schutzausriistung und Schutzkleidung
1. Die durch die gesetzlichen Vorschriften erforderliche Schutzausristung
und Schutzkleidung wird vom/von der Arbeitgeber/in (Betrieb) beigestellt.
Sie bleibt Eigentum des Betriebes und darf auBBerhalb des Betriebes nicht
verwendet werden.

2. Reinigung und Instandhaltung der Schutzausristung und Schutzklei-
dung erfolgt zu Lasten des Betriebes.

3. Eine firmenspezifische Arbeitskleidung ist vom Betrieb beizustellen.
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§ 19 Ladner/innen

Ladner/innen sind jene Arbeiter/innen, die neben einfachen Arbeitsleistun-
gen, wie Reinigungs- und Verpackungsarbeiten, Botengadngen usw., nur
zu solchen Arbeitsleistungen im Verkauf verwendet werden, die so einfa-
cher Natur sind, dass fir sie kein besonderes Fachwissen erforderlich ist
und bei denen eine Beratung der Kunden/innen im Sinne der Kunden/in-
nen-Gewinnung durch besonderes Verhalten nicht nétig ist. Die Ladner/in-
nen kénnen auch als Kassier/innen verwendet werden, jedoch obliegt ih-
nen dann lediglich die Entgegennahme des Geldes, ohne dass sie mit
der Verwaltung des Geldes, der Buchflhrung, der Verrechnung Uber den
Warenempfang und der Abwicklung der Verpflichtungen befasst sind.
Sie tragen keinerlei Verantwortung hinsichtlich des Kassenstandes sowie
der Warenein- und Warenausgange und disponieren in keiner Weise mit
dem vereinnahmten Geld.

§ 20 Begunstigungsklausel

Die bisher in den einzelnen Betrieben geltenden fur die Arbeithehmer/in-
nen gunstigeren Vereinbarungen werden durch diesen Kollektivvertrag
nicht berahrt.

§ 21 Vertragseinhaltung und Schlichtung von
Streitigkeiten

1. Die Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe und die Gewerkschaft
PRO-GE Osterreichs verpflichten sich gegenseitig, auf inre Mitglieder allen
Einfluss zu nehmen, dass der abgeschlossene Vertrag gewissenhaft ein-
gehalten wird.

2. Zur Schlichtung von Streitigkeiten, welche aus dem Arbeitsverhéltnis er-
wachsen, sind zunéchst die Betriebsrate/innen im Einvernehmen mit der
Betriebsleitung zustandig. Kommt hierbei eine Einigung nicht zustande
oder besteht kein Betriebsrat, so soll die zustandige Landesinnung und
die Gewerkschaft PRO-GE Osterreich versuchen, den Streitfall zu schlich-
ten.
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Wien, am 11. November 2011

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE

Dr. Paulus STULLER Dr. Reinhard KAINZ
Bundesinnungsmeister Bundesinnungsgeschaftsfuhrer

GEWERKSCHAFT PRO-GE

Rainer WIMMER Manfred ANDERLE
Bundesvorsitzender Bundessekretar

Gerhard RIESS
Sekretar
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG EIS

(gilt fir Wien)

abgeschlossen zwischen der Landesinnung Wien der Lebensmittelgewer-
be — Berufszweig Konditoren (Zuckerbéackerlnnen), 1080 Wien, Floriani-
gasse 13, einerseits und dem Osterreichischen Gewerkschaftsbund, Ge-
werkschaft PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1 andererseits,
zum Kollektivvertrag der Konditoren (Zuckerbéackerinnen) Osterreichs
vom 1.1.2012, in seiner jeweils geltenden Fassung.

§ 1 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt:
a) Raumlich FUr das Bundesland Wien.

b) Fachlich Fir alle Betriebe der Landesinnung Wien der Lebensmittelge-
werbe — Berufszweig Konditoren (Zuckerbackerlnnen), soweit sie als
Saisonbetriebe Gefrorenes erzeugen.

c) Persénlich Fir alle in diesen Betrieben oder Betriebsabteilungen be-
schéftigten Dienstnehmer/innen, insbesondere die Ladner/innen und
Servierer/innen, jedoch mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des
Angestelltengesetzes und der kaufménnischen Lehrlinge.

§ 2 Geltungsdauer

Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt mit 1.1.2024 in Kraft und kann unter Ein-
haltung einer dreimonatigen Kundigungsfrist jeweils zum 28. Februar ei-
nes jeden Kalenderjahres mittels eingeschriebenen Briefes gekiindigt wer-
den. Wahrend der Kiundigungsfrist sind Verhandlungen wegen Erneue-
rung oder Abanderung des Kollektivvertrages zu fihren.

§ 3 Arbeitszeit
1. Die normale Arbeitszeit betragt fir den/die Dienstnehmer/in 38,5 Stun-

den in der Woche und darf an einem Arbeitstag 9 Stunden nicht Uber-
schreiten. Ruhepausen (Essenspausen) sind nicht einzurechnen.
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2. Die Einteilung der Arbeitszeit erfolgt im Einvernehmen zwischen Arbeit-
geber/in und Dienstnehmer/in. Die té&gliche Arbeitszeit kann im Einverneh-
men zwischen Arbeitgeber/in und Dienstnehmer/in unterbrochen werden,
jedoch muss sie so enden, dass die tagliche ununterbrochene Nachtruhe
fur den/die Dienstnehmer/in mindestens 10 Stunden betragt.

3. In jeder Woche ist ein Ruhetag zu gewahren, der in regelmafiger Folge
festzulegen ist. Falls aus betrieblichen Griinden eine Verschiebung des re-
gelméaBigen Ruhetages erforderlich wird, ist dies dem/der Dienstnehmer/in
rechtzeitig mitzuteilen. Wenn Wochenruhetage ausgefallen sind und diese
wahrend des laufenden Monats nicht mehr gewéhrt werden kénnen, ge-
buhrt dem/der Dienstnehmer/in fir jeden entfallenden Ruhetag eine Ent-
schadigung in der H6he eines Sechsundzwanzigstels des in dem betref-
fenden Monat verdienten Monatslohnes.

§ 4 Entlohnung

1. Die Entlohnung richtet sich ausschlief3lich nach dem jeweils geltenden
Lohnvertrag, abgeschlossen zwischen der Landesinnung Wien der Le-
bensmittelgewerbe — Berufszweig Konditoren (Zuckerbéackerlnnen) einer-
seits, und der Gewerkschaft PRO-GE andererseits. Ausdriicklich wird fest-
gestellt, dass die Lohnregelung des Gast- und Schankgewerbes flir den
Geltungsbereich des vorliegenden Zusatzkollektivvertrages keine Anwen-
dung findet.

2. Alle Dienstnehmer/innen erhalten, sofern sie zur Nachtarbeit, Sonntags-
und Feiertagsarbeit herangezogen werden, einen pauschalierten Monats-
lohn in der HOhe des 228-fachen kollektivvertraglichen Stundenlohnes.

§ 5 Uberstunden

Als Uberstunden gelten alle tber die normale Arbeitszeit hinaus geleiste-
ten Arbeitsstunden nach § 3 (1) oder nach § 6 Abs. 1 AZG, die mit einem
50%igen Zuschlag auf den kollektivvertraglichen Stundenlohn zu berech-
nen sind.
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§ 6 Sonstiges

Soweit vorstehend nichts anderes bestimmt wurde, gelten die Vorschriften
des Kollektivvertrages fir das Konditorengewerbe in seiner jeweiligen
Fassung.

Wien, am 1.4.2024

LANDESINNUNG WIEN DER LEBENSMITTELGEWERBE

Josef Angelmayer Dr. Klaus Puza
Landesinnungsmeister Landesinnungsgeschéftsfuhrer
Innungsmeister der Wiener Konditoren

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Reinhold Binder Peter Schleinbach
Bundesvorsitzender Bundesgeschéaftsfihrer

Mara Mikovits
Branchensekretérin
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG

zum Kollektivvertrag Konditoren (Zuckerbackerinnen)
Osterreichs vom 1. Janner 2012

§ 1 Kollektivvertragsparteien

Dieser Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen der Bundesinnung
der Lebensmittelgewerbe, Bundesverband der Konditoren (Berufsgruppe
geman§ 49 WKG), einerseits und dem Osterreichischen Gewerkschafts-
bund, Gewerkschaft PRO-GE, andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt:
a) Raumlich: Fir das Gebiet der Republik Osterreich.

b) Fachlich: Fur alle Betriebe, die der Bundesinnung der Lebensmittelge-
werbe, Bundesverband der Konditoren (Berufsgruppe gemafB S 49
WKG), angehdren, einschlieBlich jener Betriebe, die als Saisonbetriebe
Gefrorenes erzeugen. Auf mehrfach kollektivvertragsangehérige Ar-
beitgeber/innen kommen die Bestimmungen des § 9 Arbeitsverfas-
sungsgesetz zur Anwendung. Bei Meinungsverschiedenheiten wird
empfohlen, die zusténdigen Kollektivvertragspartner anzuhéren.

c) Personlich: Fir alle in diesen Betrieben beschaftigten Arbeiter und Ar-
beiterinnen, einschlieBlich der gewerblichen Lehrlinge, Ladner/innen
und Verkaufshilfskrafte, im folgenden Arbeitnehmer/innen genannt;
mit Ausnahme der Angestellten im Sinne des Angestelltengesetzes
und der kfm. Lehrlinge.

§ 3 Geltungsbeginn/Geltungsdauer

Die Bestimmungen dieses Zusatzkollektivvertrages treten gleichzeitig
mit § 1159 ABGB, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI | Nr. 153/
2017, am 1.10.2021 in Kraft und werden auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen.
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§ 4 Abanderung des § 15 Lésung des
Arbeitsverhaltnisses im Kollektivvertrag

Konditoren (Zuckerbackerlnnen) Osterreichs vom 1. Janner 2012

§ 15. Losung des Arbeitsverhéltnisses lautet neu:

1. Der erste Monat des Arbeitsverhéltnisses gilt als Probezeit, sofern nicht
schriftlich eine kirzere vereinbart oder eine solche Uberhaupt ausge-
schlossen wurde. Wahrend der Probezeit kann das Arbeitsverhéltnis von
jedem der Vertragspartner ohne Angabe von Grinden jederzeit geldst
werden. Wahrend der ersten drei Monate kann sowohl der Lehrberechtigte
als auch der Lehrling das Lehrverhalinis jederzeit einseitig auflésen (§ 15
BAG).

2. Nach der Probezeit sind bei einer Kiindigung durch den Arbeitgeber fol-
gende Kindigungsfristen zu jedem 15. oder Letzten eines Kalendermo-
nats einzuhalten. Die Kindigungsfrist betragt sechs Wochen und erhéht
sich nach dem vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate, nach
dem vollendeten flnften Dienstjahr auf drei, nach dem vollendeten flnf-
zehnten Dienstjahr auf vier und nach dem vollendeten fiinfundzwanzigsten
Dienstjahr auf finf Monate. Diese Kiindigungsfristen sind bei Kiindigungen
durch den Arbeitgeber anzuwenden, die nach dem 30. September 2021
ausgesprochen werden.

Mangels einer fir ihn glinstigeren Vereinbarung (Arbeitsvertrag) kann der
Arbeitnehmer nach der Probezeit das Arbeitsverhéltnis zu jedem 15. oder
dem letzten Tag eines Kalendermonats unter Einhaltung einer einmonati-
gen Kindigungsfrist 16sen. Diese Kundigungsfrist ist bei Kindigungen
durch den Arbeithehmer anzuwenden, die nach dem 30. September
2021 ausgesprochen werden.

3. Wurde das Arbeitsverhéltnis fir eine befristete Zeit eingegangen, so en-
det dasselbe mit Ablauf der vereinbarten Zeit.

4. Bezlglich des Schutzes fur altere Arbeitnehmer/innen wird auf das Ar-
beitsverfassungsgesetz hingewiesen.
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5. Bei Beendigung des Arbeitsverhéltnisses ist der/die Arbeitgeber/in ver-
pflichtet, den Arbeitnehmer/innen innerhalb von einer Woche das gebuh-
rende Entgelt zu bezahlen, ein schriftliches Zeugnis auszustellen und
die Arbeitspapiere auszufolgen.

6. Der/die Arbeitnehmer/in ist verpflichtet, die in seinem/ihrem Gewahrsam
befindlichen Werkstlcke, Werkzeuge, Arbeitsunterlagen, Schutzkleidung
und Arbeitskleidung zurlickzustellen.

§ 5 Erganzung des § 5 Pausen im Kollektivvertrag
Konditoren (Zuckerbéckerlnnen) Osterreichs vom
1. Janner 2012 um einen Absatz 4

§ 5 Absatz 4 lautet:

Umkleidezeiten:

Diese Regelung gilt nur fir jenen Arbeiternehmer/innen, die aus hygieni-

schen und organisatorischen Griinden verpflichtet sind, die Arbeitsklei-

dung im Betrieb an- und abzulegen (HACCP und IFS Standards):

1. Pro Arbeitstag bzw. Schicht sind bezahlte "Umkleidezeiten" im Gesamt-
ausmaf von acht Minuten zu gewahren.

2. Kénnen Umkleidezeiten nicht in der Normalarbeitszeit untergebracht
werden gilt:

a. Als Ersatz/Abgeltung fir die Umkleidezeiten sind pro Arbeitstag/
Schicht bezahlte Kurzpausen im Gesamtausmaf von 8 Minuten zu
gewahren.

b. Bereits bestehende freiwillig gewahrte betriebliche Pausen kdénnen
auf diese Kurzpausen angerechnet werden.

c. Kénnen Umkleidezeiten nicht oder nur teilweise Uber solche Kurz-
pausen abgegolten/ausgeglichen werden sind sie bzw. der verblei-
bende Teil auf ein Zeitkonto zu buchen. Die auf diesem Zeitkonto
als Normalarbeitsstunden gebuchten Zeiten sind innerhalb eines
zwélfmonatigen Durchrechnungszeitraumes, im Einvernehmen zwi-
schen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in, durch Zeitausgleich 1:1
auszugleichen. Ist ein Zeitausgleich nicht oder nur teilweise méglich,
sind die Stunden auf diesem Zeitkonto spatestens am Ende eines
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zwoélfmonatigen Durchrechnungszeitraumes durch Bezahlung 1:1
auszugleichen. Hierbei gilt: Die zur Auszahlung kommenden Stun-
den sind mit einem Teiler (154) aufzuwerten. Es steht aber kein zu-
satzlicher Zuschlag zu.

Der zwélfmonatige Durchrechnungszeitraum kann durch eine Betriebsver-
einbarung festgelegt werden. Passiert dies nicht, beginnt der Durchrech-
nungszeitraum mit 1. J&nner eines jeden Jahres und endet mit 31. Dezem-
ber eines jeden Jahres.

Der erste Durchrechnungszeitraum ab Inkraftreten dieses Zusatzkollektiv-
vertrages beginnt mit 1. Oktober 2020 und endet mit 31. Dezember 2020.

Beispielsrechnung:

Monatsgrundlohn /Teiler (154) x auszuzahlende Stunden

€ 1.800/ 154 x 20 Stunden = € 233, 77

AusschlieBlich im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitneh-
mer/in kdnnen am Ende des Durchrechnungszeitraumes diese nicht aus-
geglichenen Stunden (zum Verbrauch in Zeitausgleich oder einer spateren
Auszahlung) auf ein eigenes Zeitkonto tbertragen werden. Davor sind die-
se aber mit dem Teiler (154) aufzuwerten und mit einem 25%igen Zu-
schlag zu versehen.

Beispielsrechnung:

Monatsgrundlohn / Teiler (154) + 25% x zu Ubertragende Stunden

[(€ 1.800 | 154) + 25 %)] x 20 Stunden = € 292,20

Bei Verbrauch oder Auszahlung (wann auch immer diese/r erfolgt) ist kei-
ne weitere Aufwertung durch einen weiteren Teiler oder einen Zuschlag
vorzunehmen.

3. Details zu den Punkten 1. und 2. kénnen in einer Betriebsvereinbarung
und in Betrieben ohne Betriebsrat mit jedem einzelnen Mitarbeiter geregelt
werden.
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Wien, am 13. September 2021

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE

KommR Willibald Mandl KommRat Leo Jindrak
Bundesinnungsmeister Innungsmeister

DI Anka Lorencz
Bundesinnungsgeschaftsfuhrerin

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
GEWERKSCHAFT PRO-GE

Rainer WIMMER Peter Schleinbach
Bundesvorsitzender Bundessekretar

Mara Markovic
Sekretérin
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GEWERKSCHAFT PRO-GE

1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 555
proge @proge.at

Wir sind im Internet erreichbar unter: http://www.proge.at

Landessekretariat Burgenland:
7000 Eisenstadt, Wiener StraBe 7, Tel. 02682/770-61053,
burgenland @ proge.at

Landessekretariat Kéarnten:
9020 Klagenfurt, Bahnhofstra3e 44, Tel. 0463/58 70-414,
kaernten @proge.at

Landessekretariat Niederésterreich:

2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/443 37,
niederoesterreich @ proge.at

Regionalsekretariat Amstetten-Melk-Scheibbs:

3300 Amstetten, Wiener StraBe 55, Tel. 07472/628 58-51 460,
amstetten @ proge.at

Regionalsekretariat Baden-Mdédling:

2500 Baden, Wassergasse 31, Tel. 02252/484 76-29 331,
baden@proge.at

Regionalsekretariat Ganserndorf — Mistelbach — Bruck/Leitha:
2230 Ganserndorf, Wiener Stral3e 7a, Tel. 02282/86 96,
gaenserndorf @proge.at

Regionalsekretariat Waldviertel-Donau:

3500 Krems, Wiener StraBe 24, Tel. 02732/824 61-291 62,
krems @ proge.at

Gmind:

3950 Gmiind, WeitraerstraBe 19, Tel. 02852/524 12-29 133,
gmuend @proge.at

Regionalsekretariat Wr. Neustadt-Neunkirchen:

2700 Wiener Neustadt, Grohrmihlgasse 4-6, Tel. 02622/274 98,
wrneustadt@proge.at

Regionalsekretariat St. Pélten-Lilienfeld:

3100 St. Pélten, Gewerkschaftsplatz 1, Tel. 02742/832 04-27,
stpoelten @proge.at
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Landessekretariat Oberosterreich:
4020 Linz, VolksgartenstraBBe 34, Tel. 0732/65 33 47
oberoesterreich @ proge.at

Bezirkssekretariat Steyr:

4400 Steyr, Redtenbachergasse 1a, Tel. 07252/546 61,
steyr@ proge.at

Landessekretariat Salzburg:

5020 Salzburg, Markus-Sittikus-StraBe 10, Tel. 0662/87 64 53,
salzburg @proge.at

Landessekretariat Steiermark:

8020 Graz, Karl-Morre-StraBe 32, Tel. 0316/70 71-271 bis 276,
steiermark@proge.at

Bezirkssekretariat Bruck/Mur:

8600 Bruck/Mur, SchillerstraBe 22, Tel. 03862/510 60-66100,
bruckmur@proge.at

Bezirkssekretariat Leoben:

8700 Leoben, Buchmiillerplatz 2, Tel. 03842/459 86,
leoben@proge.at

Landessekretariat Tirol:
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14—16, Tel. 0512/597 77-5086,

tirol@proge.at

Landessekretariat Vorarlberg:
6900 Bregenz, Reutegasse 11, Tel. 05574/717 90,
vorarlberg @proge.at

Landessekretariat Wien:
1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1, Tel. 01/534 44-69 661

wien @ proge.at

Herausgeber: Osterreichischer Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft PRO-GE
ZVR 576439352 )
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des OGB Ges.m.b.H.
Verlags- und Herstellungsort Wien


http://maps.google.at/maps?q=4020+Linz,Volksgartenstra�e+34&z=15
mailto:oberoesterreich@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=4400+Steyr,Redtenbachergasse+1a&z=15
mailto:steyr@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=5020+Salzburg,Markus+Sittikus+Stra�e+10&z=15
mailto:salzburg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8020+Graz,Karl+Morre+Stra�e+32&z=15
mailto:steiermark@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8600+Bruck+Mur,Schillerstra�e+22&z=15
mailto:bruckmur@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=8700+Leoben,Buchm�llerplatz+2&z=15
mailto:leoben@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6010+Innsbruck,S�dtiroler+Platz+14&z=15
mailto:tirol@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=6900+Bregenz,Reutegasse+11&z=15
mailto:vorarlberg@proge.at
http://maps.google.at/maps?q=1020+Wien,Johann+B�hm+Platz+1&z=15
mailto:wien@proge.at

@G>

Berufsforderungs

HIER BILDEN SICH
NEUE PERSPEKTIVEN

ehrabschllUsse
Berufsreifeprufung
Gesundheit Soziales
Wellness EDV/IT Logistik
Transport Verkehr

Management Wirtschaft
Padagogik Beratung ... und
Personlichkeit Sprachen el al=s
Technik Okologie online
Sicherheit
Tourismus

Gastronomie

DAS BFI - DEIN VERLASSLICHER PARTNER
FUR AUS- UND WEITERBILDUNG  www.bfi.at




OBB

INFRA

RISKIERT
RISKIERT
ELIMINIERT

Achtloses Uberqueren von
Eisenbahnkreuzungen ist lebensgefahrlich.

passaufdichauf.at



	Inhaltsverzeichnis
	KV Konditoren/Zuckerbäcker (Rahmenrecht)
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Geltungsdauer
	§ 3 Arbeitszeit
	§ 4 Überstundenarbeit
	§ 5 Pausen
	§ 6 Sonntags- und Feiertagsarbeit
	§ 7 Nachtarbeit
	§ 8 Entgelt für Überstundenarbeit, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit
	§ 9 Zulagen
	§ 10 Urlaub
	§ 11 Urlaubszuschuss
	§ 12 Weihnachtsremuneration
	§ 13 Entgelt bei Arbeitsverhinderung außerhalb des Krankenstandes
	§ 14 Aufnahmen und Kündigungen
	§ 15 Lösung des Arbeitsverhältnisses
	§ 16 Verfall von Ansprüchen
	§ 17 Löhne
	§ 18 Schutzausrüstung und Schutzkleidung
	§ 19 Ladner/innen
	§ 20 Begünstigungsklausel
	§ 21 Vertragseinhaltung und Schlichtung von Streitigkeiten
	Unterzeichnungsprotokoll

	ZKV Eis / Wien
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Geltungsdauer
	§ 3 Arbeitszeit
	§ 4 Entlohnung
	§ 5 Überstunden
	§ 6 Sonstiges
	Unterzeichnungsprotokoll

	ZKV Konditoren (Zuckerbäckerinnen) Österreichs
	§ 1 Kollektivvertragsparteien
	§ 2 Geltungsbereich
	§ 3 Geltungsbeginn/Geltungsdauer
	§ 4 Abänderung des § 15 Lösung des Arbeitsverhältnisses im Kollektivvertrag
	§ 5 Ergänzung des § 5 Pausen  im Kollektivvertrag Konditoren (ZuckerbäckerInnen) Österreichs vom 1. Jänner 2012 um einen Absatz 4
	Unterzeichnungsprotokoll

	Anschriften Gewerkschaft PRO-GE


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


